Zeitschrift: Schweizer Erziehungs-Rundschau : Organ fur das 6ffentliche und
private Bildungswesen der Schweiz = Revue suisse d'éducation :
organe de I'enseignement et de I'éducation publics et privés en Suisse

Herausgeber: Verband Schweizerischer Privatschulen

Band: 44 (1971-1972)

Heft: 2

Artikel: Kinderaussagen uber Sexualdelikte
Autor: Haffter, Carl

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-851745

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-851745
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Kinderaussagen iiber Sexualdelikte

Durch Arthur Millers Drama
«Hexenjagd» sind unserer Zeit wie-
der jene Vorfalle ins Gedachtnis ge-
rufen worden, die sich 1926 in der
nordamerikanischen Stadt Salem zu-
getragen haben. Damals wurden ge-
gen 20 Biirger der Stadt, bisher un-
bescholtene Manner und Frauen,
wegen Hexerei vor Gericht gestellt
und hingerichtet. Die Hauptbela-
stungszeugen, auf deren Aussagen
sich Todesurteile stiitzten, waren die

Carl Haffter

11jahrige Abigail Williams und an-
dere Méddchen der gleichen Alters-
stufe. (Miller hat, wie er selbst in
der Vorrede angibt, aus kiinstleri-
schen Griinden der Abigail seines
Stiicks das Alter von 17 Jahren gege-
ben). Diese Méddchen zeigten hyste-
rische Anfalle, welche auf teuf-
lische Einfliisse zuriickgefithrt wur-
den; sie gaben auf Befragen bestimm-
te Personen an, die eine teuflische
Macht auf sie ausgeiibt hatten.

Wenn wir heute dasZustandekom-
men solcher Urteile auf Grund kind-
licher Aussagen, die es natiirlich frii-
her auch in Europa und der Schweiz
gab, zu verstehen suchen, so schalen
sich vor allem folgende zwei Ge-
sichtspunkte heraus:

1. Den Aussagen minderjahriger
Zeugen wurde damals eine grofere
Beweiskraft zugemessen, als wir dies
heute zu tun pflegen.

Basel-Stadt

Wir eréffnen im Herbst 1971 unser Basler Schulheim und Asthmatherapiestation Castelmont in
Davos-Platz und bilden ein neues Arbeitsteam. Folgende Stellen sind noch frei:

dipl. Erzieherinnen/Erzieher

dipl. Krankenschwester ... inrscen interesse
dipl. Physiotherapeutin
Sekretarin . sosamneitern arsitsort sasel
Koch oder Kochin
Hausangestellte e cescriecns

Die Anstellungbedingungen sind fortschrittlich, die Heimstruktur modern konzipiert.
Auskunft erteilt das Schulfiirsorgeamt Basel-Stadt, Miinsterplatz 17, Telefon 061 25 64 80.

Offerten sind an das

Erziehungsdepartement

Personalsekretariat, Miinsterplatz 2, 4051 Basel, zu richten.

Personalamt Basel-Stadt



2. Die Aussagen der Madchen in
jenen Hexenprozessen waren nur
moglich, weil die Erwachsenen bis
hinauf zum Richter ihnen nicht kri-
tisch begegneten, sondern von vorn-
herein bereit waren, ihnen Glauben
zu schenken, und weil eine bestimm-
te Erwartungsspannung der Umge-
bung und eine suggestive Art der
Befragung wesentlich dazu beitru-
gen, das ganze Phantasiegebilde der
Hexereien iiberhaupt zu erzeugen.

Die wissenschaftliche Forschung
der Psychologie der Zeugenaussage
setzte erst zu Beginn dieses Jahrhun-
derts ein. Die durch Aussageversu-
che fundierte Kritik an der Zeugnis-
fahigkeit von Kindern und Jugend-
lichen geht auf W. Stern zuriick.
Seither sind diesen Fragen zahlrei-
che eingehende Studien gewidmet
worden. Es geht heutzutage vor al-
lem um Sittlichkeitsdelikte, deren
Opfer das Kind angeblich war, oder
die es bei andern Kindern beobach-
tet haben soll. Es ist verstandlich,
daBl bei sexuellen Themen die Ob-
jektivitat der Aussage besondersfrag-
wiirdig wird, weil hier beim Kind ei-
nerseits mangelhafte Kenntnis se-
xueller Vorginge und schambhafte
Befangenheit, anderseits Neugier
und Phantasievorstellungen seine
Aussagen verfalschen kénnen. Aus
deutschen Stidten, wo regelméaBig
alle kindlichen Zeugen bei Sexualde-
likten durch Sachverstandige begut-
achtet werden, liegen neuerdings
monographische Bearbeitungen des
Themas vor (Miiller-Luckmann,Geis-
ler). Beonders eindriickliche Berich-
te liber die Entstehung und Entlar-
vung einzelner Fille von Falschbe-
zichtigung haben Bach aus Deutsch-
land, Bovet und Probst nach schwei-
zerischen Erfahrungen publiziert.
Wir miissen aber feststellen, daB die
Ergebnisse von 50 Jahren wissen-
schaftlicher Forschung auf diesem
Gebiet weitherum noch unbekannt
geblieben und die praktischen Fol-
gerungen daraus noch nicht gezogen
worden sind.

Das 7jahrige Madchen Erika, ein Wai-
senkind, das bei Verwandten in einem
kleinen Dorf wohnt, beschuldigte den 15-
jahrigen Knaben A unziichtiger Handlun-
gen, die dieser sofort zugibt und auch
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weiterhin nie bestreitet. Erst bei ei-
ner zweiten Einvernahme vier Monate
spater beschuldigt Erika nun auch die
drei Briider B, C und D #hnlicher Hand-
lungen. Der 14jahrige B bestreitet durch-
gehend, der 12jihrige C und der 10jah-
rige D streiten zuerst ab, geben dann un-
ter Druck etwas zu, streiten spiter wie-
der alles ab. Das Madchen selbst nimmt
bei einer spateren Verhandlung seine An-
schuldigungen gegen B, C und D wieder
zuriick mit der Angabe, es sei von A zu
dieser falschen Bezichtigung angestiftet
worden. Noch spéter beschuldigt es D
neuerdings und gibt jetzt an, es sei nur
durch Drohungen von B veranlafit wor-
den, seine Aussagen zuriickzunehmen.
Erst jetzt, ein volles Jahr nach dem Vor-
fall mit A, wird das Méadchen vom Pra-
sidenten des Bezirksgerichts uns zur Un-
tersuchung geschickt mit dem Auftrag
herauszufinden, was an den Aussagen
des Kindes wahr sei. Das Madchen ist im
Verlauf des Verfahrens von verschiede-
nen Mainnern, vom Ortspolizisten bis
zum Gerichtsprésidenten einvernommen
worden. Es wurde zwar anfangs daran
gedacht, aus dem entfernten Kantons-

+ hauptort die Polizeiassistentin zur Unter-

suchung kommen zu lassen, aber diese
war damals gerade nicht abkémmlich. Er-
hebungen iiber die Personlichkeit des
Opfers fehlen in den Akten vollig. So wa-
ren nicht einmal die beiden Lehrerinnen
befragt worden, bei denen das Kind in-
nerhalb dieses Jahres die Schule besucht
hatte. Beide gaben uns iibereinstimmend
an, daf3 es sich um ein schwachbegabtes
Maidchen handle, das gelegentlich un-
glaubhafte Erlebnisse schildere. Das glei-
che gaben die Pflegeeltern an. Die Unter-
suchung ergab leichten Schwachsinn (IQ
nach Binet-Kramer = 88). Bei den Aus-
sagepriifungen nach Probst beschrieb Eri-
ka ein vorgezeigtes Bild und reproduzier-
te eine vorgelesene Geschichte schon in-
nerhalb der gleichen Sitzung mit einer
Mischung von richtig Erinnertem und
Hinzuerfundenem, eine Woche spiter
erginzt durch neue frei hinzuphantasier-
te Elemente. Besonders charakteristisch
war, daB3 das Méadchen nie um eine Ant-
wort verlegen schien und auf keine Frage
sagte, es wisse dies micht mehr, daBl es
ferner auf alle suggestiven Fragen ein-
ging und sogar die Farben der abgebilde-
ten Gegenstinde nannte, obwohl ihm nur
eine Schwarzweifl-Abbildung gezeigt
worden war. Es war einleuchtend, daf3
wir nach diesem Befund erklaren muf}-
ten, das Kind sei als Zeugin unzuverlissig,
und es kénne nur jenes Delikt als erwie-
sen gelten, das der Knabe A selbst ein-
gestanden hatte.

Kenntnisse der Kriterien zur rich-
tigen Beurteilung kindlicher Aussa-
gen fehlen aber nicht nur bei man-
chen Polizeiorganen und gerichtli-
chen Instanzen. Auch jene Fach-
leute, die aus erster Hand von an-

geblichen Sexualdelikten an Kindern
zu horen bekommen, Aerzte, Pfar-
rer, Lehrer, Anwilte, Heimleiter,
Fiirsorger, Vormiinder sind mit die-
ser Problematik viel zu wenig ver-
traut, und auch dies kann sich ver-
hangnisvoll auswirken. Es hangt ja
meistens entscheidend von den Per-
sonen ab, die als erste das Kind be-
fragen, ob iiberhaupt eine Falschbe-
schuldigung entsteht, bzw. ob ein
harmloser, nicht strafbarer Sachver-
halt allmahlich zu einem monstro-
sen Verbrechen aufgebauscht wird.
Sicher ist der Schutz des Kindes vor
sexuellen Angriffen eine so wichtige
Aufgabe des Rechtswesens, daf} je-
dem Verdacht nachgegangen werden
muf. Aber auch der Schutz des Biir-
gers vor falscher Anschuldigung ist
ein wichtiges Rechtsgut; die morali-
schen Folgen einer ungerechtfertig-
ten Strafuntersuchung oder gar ei-
ner Inhaftierung sind oft nicht wie-
der gutzumachen. Es ist auch fiir
den Anzeigesteller meist &duferst
peinlich, oft seiner sozialen Stellung
nachteilig und mufl in jedem Fall
sein Gewissen belasten, wenn das
Verfahren die Unschuld des Ange-
schuldigten erweist. In einem kiirz-
lich durchgefithrten Strafverfahren
gegen einen fritheren Heimleiter, der
sich an ihm anvertrauten weiblichen
Zoglingen vergriffen haben soll, aber
dann freigesprochen wurde, warf
man der neuen Hausmutter vor, sie
habe sich, als die Geriichte unter
den Zoglingen aufkamen, selbst zu
aktiv um die Aufdeckung der ver-
meintlichen Verfehlungen bemiiht,
auf eigene Faust die Middchen aus-
gefragt und dadurch Aussagen pro-
voziert, die sich dann als nicht halt-
bar erwiesen.

Es war bisher hauptsdchlich von
weiblichen Zeugen in der Vorpuber-
tit und Pubertdt die Rede. Dies ist
tatsichlich die wichtigste Gruppe
wirklicher und vermeintlicher Opfer
von Sexualdelikten. Es ist auch in
Kreisen von Erziehern, Fiirsorgern
und Richtern am ehesten bekannt,
daB gerade in dieser Lebensphase im
Zusammenhang mit der eigenen Se-
xualentwicklung Phantasien um das
Thema Sexualitit bei jedem Mad-
chen eine mehr oder weniger grofie
Rolle spielen. Ferner weil man, da



Erziehungs- und
Lehrlingsheim Platanenhof
Oberuzwil SG

Auf Beginn des Wintersemesters 1971/72 ist
die Stelle des

Gewerbelehrers

fir den allgemeinbildenden Unterricht neu zu
besetzen. Daneben besteht die Mdglichkeit,

die Stellvertretung des Heimleiters zu {ber-"

nehmen.

Bewerber richten ihre Anmeldung mit Aus-
weisen (Lehrpatent, Unterlagen Uber bisherige
Tatigkeit und Referenzen) an den Présidenten
der Heimkommission, Herrn Regierungsrat W.
Herrmann, Vorsteher des Erziehungsdeparte-
mentes, Regierungsgebaude, 9001 St.Gallen.

AnmeldeschluB: 20.Mai 1971.

Thurgauisches Lehrerseminar
Kreuzlingen

Auf Beginn des Schuljahres 1972/73 ist am
Lehrerseminar Kreuzlingen

eine Hauptlehrstelle fiir Biologie, Chemie
und Turnen (Madchen und Knabenturnen)

zu besetzen.

Verlangt wird Gymnasiallehrerpatent oder ein
gleichwertiger Ausweis in Biologie und Chemie
und das Eidg. Turn- und Sportlehrer-Diplom |
oder Il.

Auskunft Uber Anstellungs- und Besoldungs-
verhéltnisse erteilt die Seminardirektion Kreuz-
lingen (Telefon 072 8 55 55).

Anmeldungen mit Lebenslauf, Ausweisen Ulber
Studium und Unterrichtspraxis sowie Angaben
von Referenzen sind bis 30. Juni 1971 zu rich-
ten an das Erziehungsdepartement des Kan-
tons Thurgau, 8500 Frauenfeld.

Frauenfeld, den 26. April 1971
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau:
Schimperli

Schulamt der Stadt Zirich

Am Werkjahr der Stadt Ziirich ist die Stelle eines

Lehrers fiir allgemeinen Unterricht

auf Winterhalbjahr 1971/72 (25. Oktober), spéatestens
aber auf den 1. November 1971 zu besetzen.

Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung als Real-
oder Oberschullehrer, eventuell Primarlehrer mit zu-
satzlicher heilpadagogischer Ausbildung; Freude und
Interesse an der besonderen Bildungsaufgabe des
Werkjahres.

Das Werkjahr kann als neuntes Pflichtschuljahr ab-
solviert werden. Es ist vorwiegend auf handwerk-
licher Grundlage aufgebaut. Die Lehrer fiir allgemei-
nen Unterricht erteilen an den Schulabteilungen (ca.
15 Schiiler) je 2 Stunden Deutsche Sprache, Rech-
nen/Geometrie, Turnen und Sport und je 1 Stunde
Biirgerkunde und Praktische Uebungen. Pflichtstun-
denzahl: 28.

Besoldung: Reallehrerbesoldung entsprechend den
Bestimmungen der stadtischen Lehrerbesoldungs-
verordnung.

Néhere Auskunft erteilt der Vorsteher des Werkjahres,
BullingerstraBe 50, 8004 Ziirich (Telefon 44 43 28).

Bewerbungen mit den notwendigen Unterlagen sind
bis 1.Juni 1971 an das Schulamt der Stadt Zirich,
Parkring 4, 8027 Ziirich, zu richten.

Der Schulvorstand

Kantonale Handelsschule Winterthur

Auf den 16. Oktober 1971 ist an der Maturitats-
abteilung (Typus Wirtschaftsgymnasium) und
Diplomabteilung der Kantonalen Handelsschule
Winterthur

| 1 Lehrstelle fir Mathematik u. Physik

zu besetzen. Die Bewerber miissen im Besitze
des zircherischen oder eines gleichwertigen
Diploms fiir das héhere Lehramt sein. Vor der
Anmeldung ist beim Rektorat schriftlich Aus-
kunft Gber die einzureichenden Ausweise und
die Anstellungsbedingungen einzuholen.

Anmeldungen fir diese Hauptlehrstelle sind
bis zum 31. Mai 1971 dem Rektorat der Kan-
tonalen Handelsschule Winterthur, Postfach/
RosenstraBe 3a, 8401 Winterthur, zuzustellen.

Die Erziehungsdirektion
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Suchen Sie einen neuen Wirkungskreis und sind Sie

Berufsberater / Berufsberaterin

Psychologe / Psychologin

Heilpadagoge / Heilpadagogin

mit anerkanntem Berufsausweis, oder stehen Sie vor dem Ausbildungsab-

schluB?

Falls Sie auf sozialem Gebiet eine weitgehend selbstandige und vielseitige
Beratungstéatigkeit, verbunden mit AuBendienst suchen, kénnen wir Ihnen
dies bieten. Unsere Anforderungen sind allerdings nicht gering. Im Rahmen
lhrer Beratungstatigkeit mit Behinderten aller Altersstufen héatten Sie auch
mit Behorden, Ausbildungsstatten und mit Arbeitgebern zu verhandeln.

Was wir lhnen bieten kdnnen: Aufnahme in ein kollegiales Team, sorgfaltige
Einarbeitung und danach groBte Selbsténdigkeit in der Arbeitserledigung.
Standige Weiterbildung. ZeitgeméaBe Entléhnung. Stellenantritt nach Verein-

barung.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Der Leiter der Regionalstelle, R. Laich,
erteilt Ihnen gerne jede weitere Auskunft (Telefon 061 25 40 88).

IV-Regionalstelle, Birmannsgasse 8, 4055 Basel

Stadtschulen Murten

An den Stadtschulen von Murten wird eine Reihe
neuer Klassen eroffnet. Auf Beginn des Schuljahres
1971/72 (16. August 1971) sind folgende Lehrstellen
zu besetzen:

Primarschule

1 Primarlehrerin an die Unterstufe
2 Primarlehrer an die 4. und 5. Klasse

Sekundarschule

2 Sekundarlehrer
oder Sekundarlehrerinnen phil.l (neu)

2 Sekundarlehrer
. oder Sekundarlehrerinnen phil.l (neu)

Besoldung geméaB revidierter kantonaler Verordnung
plus Ortszulage. Bewerbungen zuhanden der Erzie-
hungsdirektion sind mit den Ublichen Ausweisen an
den Prasidenten der Schulkommission Murten, Herrn
Bernhard Diirig, 3280 Murten, zu richten.

Weitere Auskiinfte liber diese Lehrstellen erteilt die
Schuldirektion Murten, Telefon 037 71 21 47.

Der Kurort Engelberg OW sucht auf August
1971 oder Eintritt nach Uebereinkunft

1 Sekundarlehrerin

Besoldung ‘nach kantonaler Besoldungsord-
nung plus Ortszulage.

Sie finden bei uns ein aufgeschlossenes Team
von meist jungen Lehrpersonen. Im neuen
Schulhaus stehen lhnen alle modernen tech-
nischen Hilfsmittel und Apparaturen fiir den
Schulunterricht zur Verfligung.

Engelberg bietet Kurortatmosphéare und viel-
faltigste Sportmdéglichkeiten flir Sommer und
Winter.

Handschriftiche Anmeldungen mit den (b-
lichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnissen
und Referenzen) sind erbeten an den Schul-
ratsprasidenten Beda Ledergerber, 6390 En-
gelberg. Telefon 041 941122 (Biro) oder
041 94 1273 (Privat).
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Heimleiter, Lehrer, Pfarrer, die im
Mittelpunkt eines Kollektivs weib-
licher Jugendlicher stehen, beson-
ders leicht Gegenstand kollektiver
Gerlichtebildung werden. Die Frag-
wirdigkeit von weiblichen Zeugen-
aussagen in diesem Alter wird daher
heute im allgemeinen verstanden
und Dberticksichtigt. Dies ist aber
nicht der Fall, wenn es sich um jiin-
gere Zeugen, also eigentliche Kinder
handelt. Diese gelten als unwissend
und uninteressiert, es wird ihnen
nicht zugetraut, daf sie sexuelle Sze-
nen phantasieren kénnten. Wenn sie
daher von sexuellen Vorgangen er-
zdhlen, wird angenommen, sie miif}-
ten diese auch wirklich erlebt haben.
DaB ein 5jdhriges Kind grundsitz-
lich in seiner Beobachtungs- und
Aussagetreue einem 10- oder 15ja-
rigen Madchen unterlegen sein muf,
wird vielfach vollig vergessen. Weit-
gehend unbekannt ist aber, dafl bei
beiden Geschlechtern gerade im Vor-
schulalter eine normale Erregungs-
phase der Entwicklung zu aktiver
und oft sehr phantasievoller Beschaf-
tigung mit der Sexualitat fiihrt.
Wenn solche Phantasien an den Tag
kommen, kann dies wiederum An-
la zu Falschbezichtigungen wer-
den. Hieflir ein weiteres Beispiel aus
unseren Beobachtungen:

Die Eltern der 51/sjahrigen Zwillinge
Isabelle und Ernest und der 3*/2jahrigen
Suzanne leben seit einem Jahr getrennt.
Die Kinder sind bei der Mutter, besuchen

aber den Vater jede Woche zweimal. Die

Mutter hatte immer den Eindruck, die
Kinder kiamen aufgeregt von den Besu-
chen beim Vater zuriick, weil sie dort so
wild tun diirften. Das eine oder andere
habe nach diesen Besuchen erbrochen, im
Schlaf geschrien oder sonst unruhig ge-
schlafen.

Als die Kinder wieder einmal vom Be-
such beim Vater zuriickkamen und sich
auszogen, bemerkte die Mutter einen ro-
ten Strich an der Schulter von Suzanne.
Auf die Frage der Mutter erzihlte Su-
zanne, der Vater habe sie «gepfetzty, da
sie ihm zu fest in die Hosen gelangt habe.
Sie und Isabelle hatten sich nackt aus-
ziehen miissen und dann habe sie der Va-
ter auf seinem Bett gekitzelt und geknif-
fen. Die Mutter befragt nun Isabelle.
Diese erzihlt dasselbe. Aber sie fiigt hin-
zu, der Vater habe zwei rote Tupfen am
Kérper und sei ganz «rubeligs zum Be-
rithren. Der Vater habe sich auch ausge-
zogen bei dieser Szene. — Auf diese Anga-
ben der Kinder hin wurden die Besuche

beim Vater durch Intervention eines An-
walts unterbrochen. Der Anwalt riet der
Mutter, die weiteren Aussagen der Kin-
der aufzuschreiben. Es lagen daher tig-
liche Protokolle iiber 3 Wochen hinweg
vor.

Drei Tage spiter erzahlt Ernest der
Mutter: Der Vater und sein Dienstmad-
chen hitten ihm oft in die Hosen gelangt
und ihn zwischen den Beinen gekitzelt.
Manchmal hétten sie ihn auch ganz aus-
gezogen. Auch der Vater und das Dienst-
madchen hitten sich manchmal ganz aus-
gezogen und sich mit den Kindern auf
dem Bett und auf dem Boden herumge-
wilzt. Der Vater habe auch das Dienst-
madchen zwischen den Beinen gekitzelt.
Der Vater habe Ernest einmal den Fin-
ger in den After gesteckt, und das habe
weh getan.

Isabelle meldet sich kurz darauf mit
weiteren <«Gestdndnisseny. Das Dienst-
médchen sei oben am Korper ganz weich,
aber der Vater sei rubelig. Der Vater
lutsche manchmal am Daumen des
Dienstmédchens oder sie an seinem. Die
beiden hatten mit den Kindern einmal
folgendes Spiel gemacht: Alle hitten sich
ganz nackt im Kreis aufgestellt und ein-
ander die Zunge herausgestreckt. Isabelle
habe sich geweigert, das zu tun, aber der
Vater habe ihr die Zunge herausgerissen.

Am nichsten Tag spielen die Kinder
mit einem gleichaltrigen Freund von
Ernest zusammen. Die Mutter beobach-
tet, daB Isabelle mit diesem Bub auf dem
Boden «herumtrolts. Wie sie einmal ins
Zimmer kommt, liegt Isabelle auf dem
Tisch und der Bub sitzt auf ihr. Sie ver-
bietet ihnen diese Spiele.

Am niachsten Tag erzdhlt Ernest noch,
der Vater habe die Kinder manchmal
ganz abgeschleckt.

Eine Woche spiter erzdhlt Suzanne,
der Vater habe ihr und Isabelle weh ge-
tan zwischen den Beinen und sie hitten
geblutet.

Am nichsten Tag (14 Tage seit dem
letzten Besuch beim Vater) erzahlt Er-
nest: Der Vater und das Dienstmiadchen
hétten sich und die Kinder am ganzen
Korper mit Wasserfarben angemalt. Dann
seien sie alle miteinander in die Bade-
wanne gestiegen. Dort hitten sie so stark
«gepflatschty, daBl das Wasser bis zur
Decke gespritzt sei. Sie hitten sich wie-
der abgeschleckt und gekitzelt. Der Vater
und das Dienstmadchen nahmen ihre
Zahnbiirsten und malten eine Treppen-
stufe mit Zahnpasta weifl an. Dann wélz-
ten sich alle nackt dariiber,und wo sie am
Korper weil geworden waren, kitzelten
sie sich.

Am 17. Tag sagt Ernest zur Mutter, er
wolle sie auch einmal ohne Kleider se-
hen. Er fragte sie, ob sie Haare zwischen
den Beinen habe oder nicht. -

Am 18. Tag erziahlt Isabelle: Manch-
mal hitten alle, die GroBen und die Klei-
nen, auf den Boden uriniert und sich dar-
in herumgewalzt. Der Vater habe den
groBten «See» gemacht. Ernest fiigte hin-

zu, einmal hitten alle auf den Boden de-
faziert und nachher alles verschmiert.
Suzanne stimmt bei, das sei wahr.

Die bisherigen Angaben der Kinder
sind nach den Notizen der Mutter wie-
dergegeben. Wir hatten Gelegenbheit, vier
Wochen nach dem letzten Besuch, die
Kinder selbst einzeln zu befragen. Jetzt
hielten nur noch die beiden Zwillinge
an einigen ihrer fritheren Darstellungen
fest. Sie gaben aber bedeutend weniger
prazise Schilderungen, wobei jedes die
Beobachtungen dem andern zuschob und
es nicht selbst gesehen haben wollte.

Die Mutter der Kinder hatte in den er-
sten Tagen einen Kinderarzt und einen
Anwalt beigezogen. Diese waren wie die
Mutter anfanglich von der Realitat der

. Anschuldigungen gegen den Vater iiber-

zeugt. Sie bewirkten eine sofortige Sistie-
rung des Besuchsrechtes und dachten so-
gar an eine Strafklage gegen den Vater
wegen unsittlicher Handlungen mit Kin-
dern. Durch unsere Intervention konnten
wir diese iibereilten Schritte verhindern
und erreichen, dafl nach einem Unter-
bruch von einigen Monaten die Besuche
beim Vater wieder aufgenommen werden
konnten.

Es war anhand der Protokolle, welche
die Mutter aufgezeichnet hatte, mnicht
mehr schwer, dem Anwalt und der Arz-
tin zu zeigen, dafB es sich ja durchwegs
um kleinkindliche Vorstellungen von un-
anstandigen Dingen handelte, die da dem
Vater in die Schuhe geschoben werden
sollten; und sie waren natiirlich auch
sehr beeindruckt zu sehen, wie munter
die Produktion dieser kollektiven Phan-
tasie wochenlang nach dem letzten Be-
such beim Vater weiterging.

Zum Verstandnis dieser kindlichen
Phantasien ist von Bedeutung, dafl die
Eltern von jeher in bezug auf die Erzie-
hung nicht einig waren. Die Mutter
schrénkte die Kinder in ihrer Bewegungs-
freiheit ein und vor allem in dem, was
sie als unsittlich ansah. Die Mutter ver-
bot den Kindern, sich am Boden herum-
zuwilzen und fand es besonders schlimm,
wenn bei solchen Spielen ein Kind auf
das andere zu liegen kam, auch wenn es
zwel Madchen waren. Die Mutter verbot
ihnen streng, linger nackt zu sein, als
dies beim An- und Ausziehen und Baden
unbedingt nétig war. Vom vierten Le-
bensjahr an wurde der Sohn nicht mehr
mit den Miadchen zusammen gebadet.
Die Kinder wurden gestraft, wenn sie
nackt in der Wohnung herumrannten.
Die Mutter tadelte den fiinfjdhrigen Sohn
streng, als er sich vor ihr entbléBte und
ihr seinen Penis zeigte: Schau, was ich da
habe.

Der Vater hatte freiere Ansichten in
bezug auf die sexuelle Erziehung und die
Erziehung iiberhaupt. Er fand, die Kin-
der sollten sich austoben kénnen. Man
solle sie ganz unbefangen sich entbloBen
lassen und ihre neugierigen Fragen ohne
Tadel beantworten. Die Eltern waren
z. B. uneins dariiber, ob man den Kindern
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erklaren sollte, daB die Kinder aus dem
Bauch der Mutter zur Welt kidmen. Die
Mutter war selbst in einem priiden Mi-
lieu aufgewachsen und fast unaufgeklirt
in die Ehe getreten.

Es war also fiir die Kinder von jeher
fithlbar gewesen, daBl man beim Vater vie-
les tun durfte, was bei der Mutter als un-
anstandig und verboten galt. Nachdem
die Eltern sich getrennt hatten, wurde
dieser Gegensatz noch viel krasser. Wir
wissen, daB die Mutter sich jeweils arg-
wohnisch erkundigte, was die Kinder
beim Vater getrieben hitten. Es ist ohne
weiteres klar, dal den Kindern die gro-
Bere Toleranz im véterlichen Hause zu-
sagte. In ihrer Phantasie wurde es des-
halb zu dem Bereich ihres Lebens, wo
man alles tun durfte, wo man alles sonst
Verbotene ausleben durfte.

Es kam hinzu, dal die Mutter sehr
eifersiichtig war. Sie hatte ithren Mann
schon vor der Trennung sexueller Be-
ziechungen mit Dienstmédchen verdach-
tigt. Auch jetzt wieder vermutete sie, er
habe mit seiner Hausangestellten ein se-
xuelles Verhéltnis, Wahrscheinlich frag-
te sie die Kinder versteckt dariiber aus,
was der Vater mit dem Méadchen treibe.
Die Kinder spiirten, daB3 auch ein Dienst-
médchen bei dem unerlaubten Betrieb
beteiligt sein mufBte. Das scheint uns der
Grund dafiir, warum sie es in ihre Phan-
tasien mit einbezogen und es zur Teil-
nehmerin an diesen infantilen Orgien
werden lieflen.

Durch diese Konstellation der fritheren
Erziehung und der jetzigen divergenten
Beeinflussung durch die getrennten El-
tern ist also ein Ausgangspunkt dieser
kollektiven Phantasie gegeben. Dazu
kommt, daB sich die Kinder in der Phase
der prégenitalen Sexualentwicklung und
der «kindlichen Sexualforschung» befan-
den. Dieser Faktor bestimmte den Inhalt
der Phantasien. Wie Freud zuerst be-
schrieben hat, sind die erogenen Zonen
noch zahlreicher und diffuser als beim
Erwachsenen. Die ganze Kérperoberfli-
che spielt mit bei den Vorstellungen des
Kitzelns und Kneifens. Auch die exhibi-
tionistischen Akte — aktiver und passiver
Art — beziehen sich nicht nur auf die
Genitalien, sondern auf den ganzen Kor-
per. Die orale Zone tritt in Erscheinung
bei der Vorstellung des Fingerlutschens
und des Zungenzeigens; die urethrale
und anale Funktion sind verbunden mit
der betonten Freude am Schmieren. Ne-
ben diesen Zonen tritt die Genitalsphire
an Bedeutung noch stark zuriick. Sie
wird nicht in die phantasierten Spiele-
reien einbezogen. Wichtiger als die Ge-
nitalien selbst sind die sekundiren Ge-
schlechtsmerkmale, Kérperbehaarung des
Mannes, Briiste der Frau.

Daf} die Entstehung solcher Phan-
tasiegebilde nicht etwas Singuléres
darstellt, zeigt die frappante Ueber-
einstimmung mit einer Beobachtung,
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die H.Zulliger publiziert hat: Er
schildert die kollektive Phantasie
von drei Geschwistern im Altersbe-
reich zwischen 2 und 5'/2 Jahren.
Hier handelt es sich iibrigens um
vollig geordnete Familienverhalt-
nisse. Es ware also unrichtig zu ver-
muten, nur seelisch gestorte Kinder
bildeten solche Phantasien; aber der
Laie bekommt zweifellos relativ sel-
ten Einblick in diese Bereiche des
Seelenlebens von gesunden Kindern,
die in behiiteten Verhaltnissen auf-
wachsen.

Im eben geschilderten Fall war
es relativ leicht, aus Form und In-
halt der kindlichen Aussagen zu
schlieBen, daf} es sich um Phantasie-
produkte handeln mufite. Wenn aber
eine deutliche Milieuverwahrlosung
vorliegt, wenn die Kinder vom Se-
xualleben der Erwachsenen zu ho-
ren und zu sehen bekommen, dann
treten zu den unbestimmten und ty-
pisch kindsméaBigen Vorstellungen
realistischere Nuancen hinzu. Dann
kann auch der Fachmann einer kind-
lichen Aussage nicht ohne weiteres
ansehen, ob es sich um Erlebtes oder
Phantasiertes handelt. Dazu kommt,
daBl man sexuell haltlosen Erwach-
senen gegeniiber voreingenommen
ist und ihnen leichter padophile De-
likte zutraut als solchen in geordne-
ten Verhaltnissen. In solchen Fillen
wird die Bewertung viel schwieriger,
und man muf sich fragen, ob es au-
Ber den kindlichen Aussagen noch
andere Kriterien gibt, die auf ein
Delikt schliefilen lassen. Die korper-
liche Untersuchung des Kindes lafit
uns meist im Stich, wenn nicht sel-
ten einmal beim weiblichen Opfer
ein frischer Einril am Hymen als
Indizienbeweis herangezogen wer-
den kann. Hingegen lafit das Verhal-
ten des Kindes manchmal Schliisse
zu darauf, ob es unter den Nachwir-
kungen eines sexuellen Attentates
steht oder nicht. Aber auch die Be-
obachtung und die Interpretation
des kindlichen Verhaltens verlangt
Sachkenntnis und kritische Zuriick-
haltung, wenn sie nicht zu Fehl-
schliissen fithren soll. Unser letztes
Beispiel zeigt die Problematik dieses
Aspektes. '

Drei Kinder, zwei Schwestern im Alter
von 12 und 9 Jahren und ihr 6jihriger

Bruder Fritz waren seit der Scheidung
der Eltern teils bei der Mutter, teils bei
Pflegeeltern untergebracht, wurden aber
wegen drohender Verwahrlosung wegge-
nommen und in ein Kinderheim ver-
bracht. Die Heimleiterin glaubte zu be-
obachten, daB die drei Geschwister allein
und gegenseitig onanierten und daf} der
Bub dies auch bei andern Kindern pro-
bierte. Sie nahm die Kinder einzeln ins
Verhér und vernahm «bei energischer
Befragung», wie sie schreibt, sie hatten
die Mutter beim Sexualverkehr mit ih-
rem Geliebten beobachtet. Von Fritz er-
fuhr sie ferner, die Mutter habe ihn ver-
anlafit, sie durch Reiben an ihrem Geni-
tale zu befriedigen sowie ihr den Finger
in den After zu stecken. Er sagte, auch
die beiden Madchen hitten dies bei der
Mutter gemacht.

Auf die Alarmrufe der Heimleiterin,
der Bub bedeute eine sittliche Gefahr-
dung fiir die iibrigen Kinder ihres Heims,
nahmen wir ihn nach dreimonatigem
Heimaufenthalt zur Beobachtung auf.
Die Berichte der Heimleiterin iiber seine
Aussagen und sein Verhalten lauteten
wie folgt:

«Bereits am ersten Abend versuchte er
mich mit den Schuhen zu treten, zu
schreien und zu toben, weil ich ihn von
Sonja und Monika trennte. Bereits am er-
sten Morgen mufite ich dann feststellen,
daB das Bett blutverschmiert war. Auf
ausdriickliches Befragen und nach an-
fanglichem Leugnen gestand er dann,
seit langem daheim mit Sonja ,,Sauerei-
en” getrieben zu haben. Er habe in sie
,hineingelangt” mit dem Finger und ihr
wohl getan, hernach habe sie bei ihm
das gleiche gemacht . . .

Gestern Sonntagmittag versuchte er
nun, anlédBlich der Ruhestunde am Nach-
mittag, zu drei andern Kleinkindern
sich heranzumachen. Der kleine 4jahrige
Robert sagte mir dann, daB3 soeben Fritz
versucht habe,ihm den Finger ,,ins Fudi”
zu stecken. Ich sei aber gerade dazu ge-
kommen. So hat er gestern gleichentags
dies noch bei zwei andern Kindern ver-
sucht. Seit diesem Ereignis habe ich Fritz
von den andern abgesondert . . .

Was Fritz anbetrifft, bitte ich drin-
gend, den Knaben so rasch wie moglich
internieren zu lassen, da man ihn keinen
Augenblick allein lassen kann. In einer
kurzen unbewachten Minute 6ffnet er im
Spielzimmer oder im Korridor, in der
Toilette oder im Gang seine Hoschen und
fangt an zu onanieren. Bastelarbeiten,
Spielen und Turnen, sowie méfBiges Trai-
ning im Laufen, Zeichnen und alle an-
dern Ablenkungen koénnen das Kind nicht
mehr davon abhalten. Er ist direkt ,,siich-
tig” zu onanieren. Der Knabe wird zu-
sehends blasser, obschon eher ein aufler-
ordentlich guter Appetit zu verzeichnen
ist. Der Gesichtsausdruck ist frech und
ungehemmt. Er zuckt sehr oft mit den
Augen und der Gesichtsmuskulatur. Ich
bin iiberzeugt, dafl diese nervisen Sto-



Primar- und Sekundarschule
Kerns OW

Wir suchen auf Herbst 1971, Schulbeginn
30. August 1971

Lehrerinnen und Lehrer

fir den Unterricht in folgenden Klassen:
3., 4. und 6. Primar-, AbschluBklasse sowie an
der 1. Sekundarklasse.

Kerns liegt im schénen Obwaldnerland, 24 km
von Luzern entfernt, in unmittelbarer Nahe von
Sommer- und Wintersportorten. Das Hallen-
Schwimmbad ist im Entstehen.

Besoldung gemaB Abkommen mit dem kan-
tonalen Lehrerverein, auswartige Dienstjahre
werden angerechnet.

Anmeldungen mit den Ublichen Unterlagen
sind erbeten an H. R. Windlin, Schulprasident,
6064 Kerns,

Primarschule Horn TG

Auf Herbst 1971 wird an unserer Schule die
Stelle eines

Lehrers an der Mittelstufe

frei, weil der bisherige Stelleninhaber zwecks
Weiterbildung von Horn wegzieht.

Der Unterricht an unserer Mittelstufe erfolgt
nach dem Einklassensystem. Fiir die Besol-
dung gelten die gesetzlichen Anséatze; dazu
kommt eine Ortszulage. Die staatliche Pen-
sionskasse wird erganzt durch eine spe-
zielle Sparversicherungskasse zu Lasten der
Schule.

Bewerber oder Bewerberinnen wollen ihre
Offerten einreichen an den Présidenten der
Primarschulgemeinde, 9326 Horn.

Zurzach AG

Wir suchen fiir sofort oder nach Uebereinkunft
eine Lehrkraft flr die

Primarschul-Unterstufe

Besoldung nach kantonaler Verordnung plus
Ortszulage.

Bewerbungen mit den erforderlichen Unter-
lagen sind zu richten an: Herrn Hans Egli, Pra-
sident der Schulpflege, 8437 Zurzach.

Oberengadin
Wir suchen fiir das kommende Schuljahr 1971

Werkschullehrer oder -lehrerin
oder auch
Primarlehrer oder -lehrerin

fir unsere Werkschule in Samedan. (Der Werk-
schullehrerkurs kann auch nach Stellenantritt
absolviert werden.)

Besoldung geméaB Gesetz zuziigl. Ortszulagen,
sowie Werkschulzulage, Versicherungskasse.
Bewerbungen sind zu richten an den Schulrat
der Regionalschule Samedan-Pontresina-Cele-
rina, z. H. von Dr. G. Ramming, 7505 Celerina

Primar- und Sekundarschule
Birsfelden

Wir suchen auf den 16. August 1971 oder aber spa-
testens auf den Anfang des Winter-Semesters einen
Lehrer oder eine Lehrerin an unsere

Sonderschule
(Kleinklasse 3, 5./6. Schuljahr)

Der Bewerber sollte sich liber eine Spezialausbildung
ausweisen kénnen oder aber bereit sein, diese bald-
moglichst an der Universitat Basel (10 Tramminuten)
zu beginnen.

Auf -Beginn des Wintersemesters 1971/72 (Schul-
anfang am 18.Oktober) bendtigen wir einen Lehrer
an unsere

Sekundarschule

(6. Schuljahr mit Franzdsisch- und Knaben-
handarbeitsunterricht).

Interessenten erhalten Auskunft beim Schulpflege-
prasidenten (Telefon 061 4149 36) oder beim Rektor
(Telefon 061 4124 77).

Bewerbungen sind zu richten an Herrn Dr. Karl Zim-
mermann, Prasident der Schulpflege, Birseckstr. 10,
4127 Birsfelden.
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Murgenthal AG

Fir unsere zweistufige Hilfsschule (Unterstufe
in Fulenbach und Oberstufe in Murgenthal) su-
chen wir per sofort oder nach Uebereinkunft

2 Lehrer oder Lehrerinnen

Die Zweiteilung wurde in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden Wolfwil und Fulenbach (Kan-
ton Solothurn) ermdéglicht. Die bisherige Leh-
rerin der Gesamthilfsschule hat uns auf Ende
des Schuljahres verlassen, weil sie sich wegen
ihrer Verheiratung in eine andere Gemeinde
wahlen lieB. Lehrerinnen oder Lehrer, die
gerne den heilpadagogischen Kurs besuchen
mochten, erhalten eine Stundenzahlreduktion.

Murgenthal liegt in geographisch interessanter
Lage an der Linie Olten-Langenthal.

Anfragen sind zu richten an den Prasidenten
der Schulpflege Murgenthal, der gerne weitere
Auskunft erteilt. Pfr. W. Im Obersteg, 4856 Glas-
hiitten-Murgenthal AG, Telefon 063 9 10 90.

Primarschule Wadenswil

Fir die Einzeltherapie im Sprachheil-Kinder-
garten und die logopadische und legasthe-
nische Behandlung der Primarschiiler su-
chen wir auf Herbst 1971 eine vollamtliche

Logopédin

oder nebenamtliche Logopadinnen mit zu
vereinbarenden Stundenverpflichtungen.

Besoldung geméaB kantonalem Besoldungs-
gesetz plus Gemeinde- und Sonderklassen-
zulage, alles pensionsversichert. Auswartige
Dienstjahre werden angerechnet. Die Pflege
ist bei der Wohnungssuche behilflich.

Bewerberinnen sind gebeten, ihre Anmeldun-
gen mit den Ublichen Unterlagen, insbeson-
dere Uber ihre fachliche Ausbildung, bald-
moglichst dem Prasidenten der Primarschul-
pflege, Herrn Ernst Stocker, Himmeri, 8820
Wadenswil, Tel. 051 75 34 48, einzureichen.

Wadenswil, April 1971 Die Primarschulpflege

Kinderheim St.Benedikt
5649 Hermetschwil

(Heim fir hilfsschulpflichtige Kinder)

Unser Heim wir gegenwaértig durch umfang-
reiche Neubauten auf einen organisatorisch
zeitgeméBen Stand gebracht.

Es sind deshalb sofort oder nach Ueberein-
kunft folgende Stellen zu besetzen:

Lehrerin oder Lehrer

fur Mittelstufe (13—-15 Knaben und Madchen).
Besoldung und Ferien geméaB kantonalem De-
kret plus Heimzulage. Fur freiwillige Mithilfe
im Heim zusétzliche Vergltung. Externes Woh-
nen moglich.

Heilpadagogische Ausbildung erwunscht, sie
kann auch durch berufsbegleitende Kurse er-
langt werden.

Heim-Erzieherin

zur Fuhrung einer Madchen- und je einer
Buben-Abteilung (mittlere und kleinere Buben).

Heimkinderpflegerin
(Schwester) fiir die Sduglings-Abteilung.

Kindergartnerin

Praktikantinnen

die sich fiir Heimerziehung und Heimkinder-
pflege interessieren.

Leiterin der Wascherei und Biiglerei

Stellvertretungen

(kurz- oder langerfristig) konnen ab sofort voll
oder halbtags Gibernommen werden.

ZeitgemaBe Besoldung, gutes Heimklima, Un-
terkunft im Heim oder extern.

Wer Freude an einer verantwortungsvollen Auf-
gabe in einem Kinderheim hat, erhalt Auskunft
und meldet sich an bei der Heimleitung (Tel.
057 514 72).
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rungen auf die Schidigungen des Zen-
tralnervensystems zuriickzufiihren sind.

Selbstverstandlich bin ich bereit, den
Knaben nach einer intensiven psychiatri-
schen Therapie wieder aufzunehmen.
Zurzeit jedoch ist er trotz allem Zureden
nicht zu bandigen. Wenn er nachts nicht
an Manchetten angebunden wire an
Hianden und Fiiflen, so ist das Bett total
voll Blut, ganz abgesehen davon, daf} sein
Glied angeschwollen ist und er sich rich-
tig wund reibt, was ihn allerdings iiber-
haupt nicht beeindruckt.

Ich bitte Sie daher recht herzlich, den
armen Knaben doch so bald wie mog-
lich internieren zu lassen. Vergangene
Woche hat er sich schnell ins Kinder-
zimmer der gleichaltrigen Knaben ge-
schlichen, als er auf die Toilette sollte.
Dann hat er schnell versucht, einem an-
dern Knaben den Finger in den After zu
stecken, was ihm gliicklicherweise nicht
gelang, da die Kinderschwester schon
wieder ins Zimmer kam. Man kann den
Kleinen unter keinen Umsténden mit an-
dern Kindern im gleichen Schlafsaal be-
lassen, obschon er angebunden ist. Denn
er scheut auch nicht davor zuriick, an-
dern ,,Anleitung” zu geben, wie dies
offenbar im Kindergarten in X geschehen
sel.»

Vor der Verlegung auf unsere Beob-
achtungsstation wurden die Kinder noch
von einem auswirtigen Kinderpsychiater
untersucht. Bei diesem «standen die Kin-
der nicht mehr ganz zu den Aussagen,
die sie anfinglich im Heim gegeniiber
der Leiterin gemacht hattens. Vor allem
waren die Angaben von Fritz bei dieser
Untersuchung sehr viel sparlicher, und
keines der Kinder sprach mehr von
sexuellen Handlungen zwischen der Mut-
ter und den Kindern. v

Bei der Aufnahme fanden wir Fritz als
schméchtigen Knaben mit relativ kleinem
Genitale ohne die geringsten Anzeichen
von Schwellung oder Verletzung. Er war
zu Erwachsenen kindlich anschmiegsam,
aber in keiner Weise sexuell zudringlich;
angstlich, leicht einzuschiichtern, still,
gelegentlich etwas trotzig. Er war bei
uns nie im Bett angebunden, nur die er-
sten Wochen nachts allein, dann mit ei-
nem gleichaltrigen Bub zusammen. Tags
war er von Anfang an mit andern Kin-
dern beiderlei Geschlechts und verschie-
denen Alters zusammen. Besonders schlof
er sich an zwei 7-8jahrige Madchen an
und spielte mit ihnen lebhaft und harmo-
nisch. Es wurden bei uns nie die gering-
sten Versuche zu sexuellen Spielereien
beobachtet, auch keine Onanie, geschwei-
ge denn ein blutiges Bett. Das Bild, das
Fritz bei uns bot, war also ein vollig an-
deres, als nach den Heimberichten zu er-
warten war, und es dnderte sich auch
wiahrend einer Beobachtungszeit von 6
Monaten nicht zu seinen Ungunsten. Von
seinen angeblichen sexuellen Erlebnissen
erzdhlte er nie ewas. Die intellektuelle
Entwicklung war altersgemif; der IQ
nach Binet-Kramer betrug 109.

Der Unterschied zwischen den Beob-
achtungen im Heim und denen auf unse-
rer Station ist ein drastischer Beweis da-
fiir, wie vorsichtig man mnicht nur die
Aussagen von Kindern, sondern auch ihr
Verhalten bewerten muB. Dort wirkte
Fritz als freches, enthemmtes, triebhaftes
Kind, schien also die Anzeichen schwer-
ster sexueller Verwahrlosung, eventuell
die Folgen sexueller Verfithrung zu zei-
gen. Hier sprach nichts dafiir, obwohl das
Kind ja véllig frei gehalten wurde, also
erst recht seinen Impulsen hitte freien
Lauf lassen kénnen. Man muBte sich da-
her fragen, ob sein Benehmen im Kinder-
heim nicht ein Artefakt war, d. h. eine
Reaktion darauf, daB er iiberraschend ins
Heim verpflanzt, sofort von seinen Schwe-
stern getrennt, in der Folge viel isoliert
und im Bett angebunden wurde. Es ist be-
kannt, daB verédngstigte, isolierte und
im Bett fixierte Kinder zwangshaft un-
ruhig an ijhrem Kérper manipulieren,
rhythmisch hin- und herpendeln, sich
Haare auszupfen, lutschen oder onanie-
ren. Unter diesem Gesichtspunkt muBten
natiirlich auch die Aussagen des Knaben,
die er bei der Heimleiterin «nach an-
fanglichem Leugneny machte, als even-
tuelle Artefakte angesehen werden. Ihre
Beweiskraft war jedenfalls héchst frag-
wiirdig. Unter dem Eindruck der Mittei-
lungen der Heimleiterin hatte der Vor-
mund der Kinder Strafklage gegen die
Mutter erhoben, sie wurde in Haft ge-
setzt und auch einer psychiatrischen Be-
gutachtung zugefithrt. Das Verfahren,
das noch nicht abgeschlossen ist, wird
hochstens zu einer Bestrafung wegen
Vernachldssigung der Kinder fiihren,
wihrend ein Sexualdelikt unwahrschein-
lich ist.

Im AnschluB an diese Fallschil-
derung sei grundsétzlich die Frage
diskutiert — speziell im Hinblick auf
das Vorschulalter —, wieso es mog-
lich ist, daB Kinder dieses Alters
Vorfalle erzéhlen oder unter Druck
gestehen, die eventuell gar nicht ge-
schehen sind.

1. Beim jiingeren Kind sind Ich
und Umwelt, Vorstellung und Wahr-
nehmung, inneres und duBeres Erle-
ben nicht derart scharf geschieden
wie beim Erwachsenen; sie gehen
flieBend ineinander iiber und koén-
nen vom Kind oft nicht deutlich ab-
gegrenzt werden. Bis zum 7.Jahr
ist dasKind z. B. unsicher, ob Traum-
erlebnisse nicht wirklich geschehen,
ob seine Traumgestalten nicht leib-
haftig im Zimmer sind. Diese Un-
sicherheit gilt besonders fiir jene
Erlebnisbereiche, wo eigene Trieb-
regungen, Neugier und spontanes
Phantasieren eine so grofle Rolle

spielen wie bei der Sexualitit. Daf3
Kinder im Kindergartenalter trotz-
dem Einzelheiten scharf beobachten
und erzdhlen kénnen, ist nicht zu
bestreiten. Oft werden z. B. sachliche
Details priziser wiedergegeben als
die sexuellen Handlungen selber.
Wir kennen zwei Falle, wo das Kind
einen péddophilen Tater dadurch
identifizieren half, daB} es sein Fahr-
rad genau beschreiben konnte.

2. Kollektive Geriichtebildung, z.
B. unter Geschwistern, ist in diesem
Alter eine ebenso wichtige Quelle
falscher Aussagen wie in der Puber-
tat. Geisler gibt typische Beispiele
dafiir, daB Kinder an lebhaft erorter-
ten oder selbst beobachteten Vorfil-
len so intensiv «teilhatten», daf sie
nachher sich selbst bezichtigten,
daran teilgenommen zu haben.

3. Die Entwicklung der kindlichen
Begriffe von «wirklich», . «<wahr»,
«richtig» ist vollig abhéngig von den
Wertungen der Erwachsenen. Von
ihnen hat das Kind ja gelernt, wie
man dem oder jenem Ding sagt, ob
es richtig ist, dieses oder jenes Wort
zu brauchen. So konnte Piaget zei-
gen, daB anfinglich Liigen und
Wiistreden gleichbedeutend sind.
Auf die Frage, was eine Liige sei,
gaben 5-6jdhrige Kinder zur Ant-
wort: «Eine Liige ist ein Wort, das
man nicht sagen darf» — «Eine Liige
ist ein haBliches Wort, fiir das man
gestraft wird>. Umgekehrt sind die
richtigen, die wahren Worter die,
fiir welche das Kind gelobt oder be-
lohnt wird.

4. Dem Kleinkind erscheinen die
Erwachsenen als iiberlegene, allwis-
sende Wesen, die wie durch Zauber-
kraft auch tiber die Geheimnisse der
Kinder Bescheid erhalten. Der kleine
Finger sagt der Mutter alles, was das
Kind verschweigen moichte. Wenn
Kinder durch Erwachsene ausgefragt
werden, meinen sie in der Regel, die
Groflen wiifiten ja doch bereits, was
geschehen sei. Wenn sie spiiren, daf}
die Mutter oder die Erzieherin von
einem Sachverhalt iiberzeugt sind,
lassen sie sich leicht auch davon
iiberzeugen. Das Kind antwortet da-
her in einem solchen Verhor nicht
anders als ein unsicherer Schiiler,
der die gestellte Rechnungsaufgabe
nicht 16st, sondern das Resultat zu
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erraten sucht und beim befriedigten
Nicken des Lehrers iiberzeugt ist,
jetzt «die Wahrheit» gesagt zu ha-
ben.

5. Als Fehlerquellen auf seiten der
Erwachsenen kommen in Betracht:
Suggestive Art der Befragung; Vor-
eingenommenbheit, es sei sicher etwas
Unsauberes passiert; spiirbare mora-
lische Entriistung dariiber; Ein-
schiichterung des Kindes, wodurch
sein Gestehen einfach zu Gehorchen
wird.

Unsere Beispiele belegen (in Uber-
einstimmung mit Bach und Bovet),
daBl am ehesten weibliche Erzieher
in Gefahr sind, Fehlaussagen von
Kindern zu provozieren. Dies ge-
schieht besonders dann, wenn sie
sich mit den Kindern identifizieren,
sich in die Lage des wehrlosen, un-
schuldig verfithrten Opfers einfiih-
len und in einer Stimmung von Mit-
leid und Empo6rung mit dem Kind
gemeinsame Sache gegen den Ver-
fithrer machen, dadurch aber nur
aus dem Kind herauslocken, was sie
selbst schon vermuten. Unter sol-

chen Umstdnden entstandene Aus-
sagen sind immer mit Vorsicht auf-
zunehmen.

Wenig sachdienlich ist auch die
Einvernahme von Kindern durch
ungeiibte méannliche Polizeibeamte,
zumal mit hochdeutscher Protokol-
lierung im iiblichen Amtsstil, wie
z. B. «der Unbekannte hat mich am
Genitale unziichtig beriihrt», oder

«versuchte mit mir den Ge-
schlechtsakt zu vollziehen». Es muf}
verlangt werden, daBl die Ausdriicke
wiedergegeben werden, welche das
Kind selbst verwendet, womdglich
die ganzen Sitze in der Mundart.
Vermieden werden muf auch die
wiederholte Einvernahme durch ver-
schiedene Beamte, da dies der Ent-
stellung des Sachverhaltes Vorschub
leistet und zudem fiir das Kind
schiadlich ist. Richtig ist hingegen,
wie dies Frey schon lange gefordert
hat, daB moglichst frithzeitig eine
einzige eingehende Befragung durch
eine geschulte Beamtin (Polizeiasssi-
stentin, Assistentin des Jugendan-
walts) vorgenommen wird. Bestehen
jedoch Bedenken, primér schon die

Polizei bzw. Staatsanwaltschaft bei-
zuziehen, so kann die erste Befra-
gung einem jugendpsychiatrisch er-
fahrenen Arzt iibergeben werden.
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Ein altes Koordinationsproblem in neuer Sicht

(Arkos) Am Anfang der Koordi-
nationsgesprache wurde immer wie-
der die Ansicht gedubert: Koordina-
tion der Schulsysteme wire an sich
sehr erwiinscht. In den wichtigsten
Fragen kann jedoch in absehbarer
Zeit keine Einigung erzielt werden,
deshalb ist es sinnlos, iiberhaupt
itber Koordination zu sprechen. Zu
diesen Kernfragen gehort sicher die
Dauer der ungeteilten Primarschule.
Wahrend die Aufteilung im Kanton
Waadt schon nach der 3. Klasse er-
folgt, wartet die Ostschweiz damit
zu bis nach der sechsten. Gerade die-
ser wichtige Unterschied macht die
groBten Schwierigkeiten, wenn eine
Familie mit heranwachsenden Kin-
dern den Wohnort iiber die Kantons-
grenzen hinaus wechselt. Gliickli-
cherweise ist es nun gelungen die
Koordinationsgesprache in Gang zu
bringen, obwohl auf diesem Punkt
noch keine Einigung erzielt werden
konnte. Es besteht aber auch berech-
tigte Hoffnung, daf} dieser Punkt auch
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weiterhin keine besonderen Schwie-
rigkeiten bringen wird, wenn es ge-
lingt, die Frage zu entschéarfen. Der
erste Stein des Anstofles wurde aus
dem Wege geschafft, sobald man zei-
gen konnte, daB der Fremdsprachen-
unterricht frither einsetzen muf, als
dies bis jetzt in der Ostschweiz iiblich
war. Man brauchtnicht gerade so weit
zu gehen wie die Schweden, welche
den Englischunterricht nun mit der
ersten Klasse beginnen, Man ist sich
jedoch allgemein einig, dal man
diese Detailfrage losen kann, ohne
gleichzeitig auch den Uebertritt in
die Oberstufe der Volksschule zu
vereinheitlichen. Die neuen Unter-
richtsmethoden haben auflerdem er-
wiesenermaflen eine viel geringere
Abhiangigkeit von der allgemeinen
Intelligenz als der bisherige gram-
matikalisch betonte Fremdsprachen-
unterricht. Es ist deshalb auch eher
moglich, Klassen mit grofier Intelli-
genzstreuung zu unterrichten. Die
zweite groBere Schwierigkeit war

die Koordination des Mathematik-
unterrichtes. Wahrend man sich bis
jetzt nicht dariiber einigen konnte,
wann die Briiche eingefithrt wer-
den sollen, mufl man jetzt erkennen,
daB der ganze Mathematikunter-
richt vom Kindergarten bis zur
Hochschule neu iiberdacht werden
mub, weil wir ins Zeitalter des Com-
puters eingetreten sind. In den néch-
sten Jahren werden wir so grofie me-
thodische Schwierigkeiten zu mei-
stern haben, daB eine Einigung iiber
den Stoffplan eigentlich eine Klei-
nigkeit sein sollte.

Auch die Bereinigung der iibrigen
Stoffplane in Geschichte, Geogra-
phie und Naturwissenschaften sollte
an sich leicht méglich sein, so daf
man die Hoffnung hegen kann, die
Koordination werde Friichte tragen,
bevor der Uebertritt von der Primar-
schule in die Oberstufe endgiiltig
vereinheitlicht worden ist. Daf} die
spiate Aufteilung in der Ostschweiz



	Kinderaussagen über Sexualdelikte

